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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Kelsterbach 11.08.2020 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kelsterbach 

27.08.2020 zur Kenntnis 

 

Betreff:  

Anfrage des Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 26.05.2020 

„Anfrage Rechtsstreit Fraktionsraum“ 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach nimmt zu der Anfrage des Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 

26.05.2020 wie folgt Stellung: 

 

1. Was ist hier rechtlich mit SPD gemeint?  

       Es handelt sich hier um den SPD Ortsverein Kelsterbach. 

 

       1a) Handelt es sich hier um die SPD Ortsvereinigung? 

              Siehe 1.   

 

1b) Handelt es sich hier um die Fraktion der SPD in der SVV? 

             Siehe 1. 

  

 

 

 

2. Wann hat die SPD (Ortsvereinigung oder Fraktion) eine Anfrage an den Magistrat zur 

Anmietung der strittigen Räumlichkeiten gestellt?  

       Der SPD Ortsverein Kelsterbach hat am 28.11.2000 in Abstimmung mit dem DGB       

       Ortskartell Kelsterbach, die Mitbenutzung des Raumes beantragt. 



 

       2a) Durch wen wurde der Antrag gestellt? 

              Der Antrag wurde durch den damaligen Ersten Vorsitzenden Herrn Fritz Treutel gestellt. 

 

2b) Wann wurde der Antrag im Magistrat behandelt? 

       Der Antrag wurde in der Magistratssitzung vom 16.01.2001 behandelt. 

 

       2c) Wie viel Quadratmeter hatte die zu vermietende Fläche? 

              Die Größe des überlassenen Raumes liegt bei 50,36 m².  

 

       2d) Wie viel Miete wurde seitens der SPD (Ortsvereinigung oder Fraktion) für diesen strittigen  

              Raum gezahlt? 

      Gemäß Magistratsbeschluss sowie gemäß Kenntnisnahme des Ausschusses für Bildung,      

      Soziales, Kultur und Sport werden bis auf Widerruf keine Mietzahlungen erhoben. Es   

      werden lediglich, wie auch bei anderen Vereinen, Organisationen und Verbänden, 37,5 %   

      der Betriebskosten umgelegt. 

  

3. Wann hat die SPD (Ortsvereinigung oder SPD) die Räumlichkeiten gekündigt? 

Der SPD Ortsverein Kelsterbach hat mit Schreiben vom 13.05.2015 mitgeteilt, dass die 

Räumlichkeiten zum 31.05.2015 von ihnen nicht mehr benötigt werden. 

 

       3a) Wann ist die Kündigung bei der Stadt eingegangen? 

              Das unter Nr. 3 genannte Schreiben ist am 13.05.2015 bei der Stadt Kelsterbach             

              eingegangen. 

 

       3b) Von wem wurde das Kündigungsschreiben aufgesetzt? 

              Das unter Nr. 3 genannte Schreiben wurde von Herrn Lars Laun (Schriftführer)       

              unterzeichnet. 

 

4. Wurde die Miete für die Räumlichkeiten sowohl von der SPD als auch von der DGB anteilig 

bezahlt? 

Die Betriebskosten wurden anteilig auf den SPD Ortsverein Kelsterbach sowie auf den DGB 

Ortsverein Kelsterbach umgelegt. 

 

 

Sachdarstellung: 

  
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  



Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben  Betrag   Euro 

 
 
Deckungsvorschlag 
 

 
Kosteneinsparung 
 

 
Betrag Euro 

Kostenstelle 

Sachkonto 

 
Ertragserhöhung 
 

 
Betrag Euro 
 

Kostenstelle 

Sachkonto 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung  

Sonstige Hinweise: 

 

 

 

Stellungnahmen: 

Fachbereichsleiter  

Personalrat  

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte  

 

 

Bürgermeister Manfred Ockel 

 

 

Anlage(n): 
1. Anfrage des Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 26.05.2020     




